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Racial Profiling als Menschenrechtsproblem
Die regelmäßig erscheinenden Berichte der Antidiskriminierungsstelle des Bundes geben einen Überblick 
über die bei den Beratungsstellen des Bundes (und der Länder) eingegangenen Beschwerden – auch mit 
Bezug zur Polizei. Für den Polizeibereich weist der 4. Bericht die meisten Beschwerden wegen mutmaßlich 
rassistischer Diskriminierungen durch die Polizei aus, vor allem durch sog. Racial Profiling. Vor diesem 
Hintergrund wertet der folgende Beitrag eine aktuelle Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte aus, in dem der deutschen Polizei wie den deutschen Gerichten ein unzureichende 
Aufklärung eines Beschwerdefalls angelastet werden.

Racial Profiling ist ein Thema, das die zivilgesellschaftliche Öffentlichkeit und auch den Bundestag in
letzter Zeit intensiv beschäftigt hat und auch in Zukunft beschäftigen wird. Ende September noch
bemängelte die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI)i, dass Deutschland der
früheren Kommissionsempfehlung, eine Studie zu Racial Profiling in den Landes- und
Bundespolizeibehörden durchzuführen, bis heute nicht nachgekommen ist. Nun liegt eine richtungweisende
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) gegen Deutschland vor: Basu v.
Deutschland.ii In seinem Urteil stellt der EGMR eine Verletzung des Art. 14 in Verbindung mit Art. 8
EMRK fest, weil die deutschen Gerichte in einem indizstarken Vorfall des Racial Profiling nicht wirksam
ermittelt haben, und es dabei an einer geeigneten unabhängigen Ermittlungsstelle für polizeiliches
Fehlverhalten fehlte.

Der Beitrag stellt zunächst die relevanten völkerrechtlichen Vorschriften, insbesondere die
Antirassismuskonvention (ICERD) sowie die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), dar. Im
Anschluss daran wird das Urteil Basu v. Deutschland u.a. im Hinblick auf die strategische Prozessführung,
die dem Urteil zugrunde liegt, als auch die Argumentation des Gerichts diskutiert, um es dann in den
Kontext der deutschen Rechtsprechungspraxis zu Racial Profiling einzuordnen.

Prof. Dr. Cengiz Barskanmaz LL.M., hat eine Professur für Recht der Sozialen Arbeit an der Hochschule
Fulda - University of Applied Sciences inne. Er leitet das Projekt „Inklusive Verwaltung“, Teil der InRa
Studie „Institutionen und Rassismus“ am Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt.

Leider steht dieser Artikel nur in der Kaufversion der Zeitschrift vorgänge zur Verfügung. Sie können das 
Heft hier im Online-Shop der Humanistischen Union erwerben: die Druckausgabe für 28.- € zzgl. Versand, 
die PDF-/Online-Version für 10.- €.
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